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1. Planungsgegenstand 

1.1 Ausgangslage 

In der Einwohnergemeinde Safnern auf den Parzellen-Nrn. 131 und 928 be-
finden sich unüberbaute Flächen in der Bauzone. Die Grundeigentümer-
schaft Vitalis Generation AG dieser beiden unüberbauten Parzellen strebt 
eine Entwicklung im Sinne einer Siedlungsentwicklung nach innen an, 
wodurch die bestehende Baulücke geschlossen werden kann.  

Beide Parzellen Nrn. 131 und 928 liegen gemäss rechtskräftiger baurechtli-
cher Grundordnung der Gemeinde Safnern (Baureglement und Zonenplan) 
innerhalb der Zone mit Planungspflicht ZPP 3 «Stygräbe Süd». Ebenfalls im 
ZPP 3 Perimeter liegen die bereits überbauten Parzellen Nrn. 719 und 694. 
Im Osten grenzt die ZPP 3 «Stygräbe Süd» an den Wald und im Norden an die 
UeO «Stygräbe Nord», welche im Jahr 2019 genehmigt wurde und sich im 
Baubewilligungsverfahren befindet. Im Westen und Süden grenzt die ZPP an 
die Wohnzone. 

Art. 57 des Baureglements der Gemeinde Safnern regelt den Zweck und die 
baupolizeilichen Masse innerhalb der ZPP 3 «Stygräbe Süd». Diese ist in drei 
Sektoren A, B und C gegliedert, wobei die Parzellen-Nrn. 131 und 928 den 
Sektor A bilden. Die ZPP 3 «Stygräbe Süd» bezweckt eine der Hanglage ange-
passte Überbauung, eine qualitätsvolle Bau- und Aussenraumgestaltung so-
wie den Schutz der Überbauung vor Hangmuren.  

 

Abbildung 1 Planungsperimeter Parzellen-Nrn. 131 und 928 (orange hinterlegt) sowie 
Perimeter der ZPP 3 «Stygräbe Süd» (orange umrandet) 

Im Rahmen eines dreistufigen Workshopverfahrens mit Einbezug des Berner 
Heimatschutzes und dem Ortsplaner der Gemeinde Safnern (BHP Raumplan 
AG) wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Bearbeitungs-
team (rzd Architekten AG) ein Vorprojekt erarbeitet. Die Erkenntnisse und 
das Ergebnis des Verfahrens sind im Schlussbericht vom 25. September 
2023 festgehalten (siehe separate Beilage). 

Anlass 

Planungsgebiet 

ZPP 3 «Stygräbe Süd» 

Qualitätssicherung 

Parzellen-Nrn. 131 und 928 
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1.2 Übergeordnete Rahmenbedingungen 

1.2.1 Bund 

Raumplanungsgesetz (RPG) 

Das teilrevidierte Raumplanungsgesetz vom Mai 2014 verlangt eine hoch-
wertige Siedlungsverdichtung nach innen. Der haushälterische Umgang mit 
dem Boden und die Entwicklung und Verdichtung bestehender Bauzonen 
hat eine hohe Priorität. Dabei zu berücksichtigen ist insbesondere eine hohe 
Qualität der Innenentwicklung. 

1.2.2 Kanton 

Richtplan des Kantons Bern 

Kantone und Gemeinden erhalten mit dem teilrevidierten RPG den Auftrag, 
die Siedlung zu konzentrieren und die Zersiedelung zu vermeiden. Der haus-
hälterische Umgang mit dem Boden ist daher eines der zentralen Themen 
des genehmigten kantonalen Richtplans1. Die angestrebte Entwicklung auf 
der ZPP 3 «Stygräbe Süd» unterstützt das im kantonalen Richtplan formu-
lierte Ziel der Siedlungsentwicklung nach innen. 

Kantonales Bauinventar 

Auf der Parzelle Nr. 694 im Perimeter der ZPP 3 «Stygräbe Süd» als auch im 
Perimeter der UeO «Stygräbe Nord» befinden sich insgesamt drei erhaltens-
werte Gebäude. Sie wurden in den frühen 1970er Jahren gebaut und sind 
Vertreter des Funktionalismus. 

 

Abbildung 2 Auszug aus kantonalem Geoportal. Die erhaltenswerten Gebäude sind in 
blau dargestellt. 

 
1  Vom Bundesrat am 4. Mai 2016 genehmigt. 

Raumplanungsgesetz  

Strategie Siedlung 

Erhaltenswerte Objekte 
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1.2.3 Gemeinde 

Zonenplan Siedlung 

Der Planungsperimeter liegt in der ZPP 3 «Stygräbe Süd» und ist dreiseitig 
von Siedlungsgebiet umschlossen. Im Norden grenzt der Perimeter an die 
UeO «Stygräbe Nord», im Westen an die Wohnzone (W1 und W2) und im Sü-
den an die UeO «am Gässli» sowie an die Landwirtschaftszone (hellgrün). Im 
Osten grenzt die ZPP 3 «Stygräbe Süd» an den Wald (grün). 

 

Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Zonenplan Siedlung (Änderung 2018) 

Baureglement 

Die ZPP 3 bezweckt eine der Hanglage angepasste Überbauung, eine quali-
tätsvolle Bau- und Aussenraumgestaltung und den Schutz vor Hangmuren. 
Im ZPP-Perimeter ist nur Wohnnutzung zugelassen. Die Überbauung im Sek-
tor A (Parzellen-Nrn. 131 und 928) ist nach einem einheitlichen architektoni-
schen Konzept zu gestalten und gut in die Hanglage einzugliedern. Die maxi-
male Geschossfläche oberirdisch GFo beträgt für den Sektor A 2‘350 m2. 
Der Aussenraum ist vielfältig nutzbar und naturnah zu gestalten, wobei die 
bestehende Wildhecke entlang des Gässli erhalten und nach ökologischen 
Grundsätzen zu pflegen ist. Die ZPP 3 befindet sich teilweise in einem Ge-
fahrengebiet mittlerer Gefährdung (Hangmuren). Solange der obere Teil des 
Hanges (UeO «Stygräbe Nord») nicht überbaut ist, sind Neubauten mit geeig-
neten Objektschutzmassnahmen vor der Einwirkung von Hangmuren zu 
schützen. 

  

Zonenplan Siedlung 

Art. 57 BR 
ZPP 3 «Stygräbe Süd» 
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Schutzzonenplan 

Gemäss dem rechtskräftigen Schutzzonenplan (2013) befindet sich das Pla-
nungsgebiet teilweise im blauen Gefahrengebiet (mittlere Gefährdung). 

 

Abbildung 4 Ausschnitt aus dem Schutzzonenplan. Gebiete mit mittlerer Gefährdung 
durch Hangmuren sind blau markiert. 

1.3 Qualitätssicherung 

Die Erarbeitung eines Vorprojekts stellte angesichts der exponierten Hang-
lage, der Siedlungsentwicklung nach innen sowie dem Umgang mit der histo-
rischen Bausubstanz hohe Anforderungen.  

Als Grundlage für die Erarbeitung der Überbauungsordnung wurden zur Qua-
litätssicherung drei Workshops durchgeführt. Im Rahmen dieses Prozesses 
erarbeitete das Bearbeitungsteam (rzd Architekten AG) in einem freien Dia-
logverfahren mit dem Berner Heimatschutz sowie mit Gemeindevertreten-
den ein Vorprojekt. 

Das Ergebnis des Workshopverfahrens stellt ein konsolidiertes Richtprojekt 
dar, welches im nachfolgenden Kapitel 2 detaillierter beschrieben wird. Der 
Schlussbericht zum Workshopverfahren liegt dem vorliegenden Bericht als 
Beilage bei. Die darin formulierten Empfehlungen dienen der Planungsbe-
hörde und der Bauherrschaft als Grundlage für die weitere Entwicklung, na-
mentlich der Neufassung der Überbauungsordnung und zur Erarbeitung des 
nachfolgenden konkreten Bauprojekts. 

  

Schutzzonenplan 

Allgemeines 

Workshops 

Ergebnis 
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1.4 Planungsorganisation 

Planungsbehörde ist die Gemeinde Safnern vertreten durch den Gemeinde-
rat. Als vorberatende Kommission des Gemeinderats wirkt die Baukommis-
sion. Die Baukommission ist zudem Antrag stellendes Organ an den Gemein-
derat. Zwischen- und Schlussergebnisse werden jeweils vor den gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahrensschritten (Vorprüfung, öffentliche Auflage, Be-
schlussfassung und Genehmigung) der Baukommission sowie dem Gemein-
derat zur Beratung und Verabschiedung unterbreitet. 

Die Gemeinde und die Projektträgerschaft arbeiten wie zuvor im Rahmen 
des qualitätssichernden Verfahrens auch bei der Erarbeitung und dem Er-
lass der Überbauungsordnung zusammen. Die Planungsinstrumente und die 
dazugehörigen Dokumente werden mit der Bauverwaltung, dem zuständigen 
Gemeinderat sowie dem beauftragten Planungsbüro vorbesprochen. 

1.5 Planungsziele 

Ziel der Überbauungsordnung ist, eine planungsrechtliche Voraussetzung zu 
schaffen, damit ein zweckmässiges, gut in die Hanglage eingefügtes Baupro-
jekt erstellt werden kann. So können mithilfe der Überbauungsordnung bzw. 
mit dem darauffolgenden Bauprojekt die Baulücke am Hang geschlossen 
werden und eine Entwicklung im Sinne der Siedlungsentwicklung nach innen 
erfolgen. 

2. Richtprojekt 

Das Richtprojekt auf den Parzellen-Nrn. 131 und 928 bildet die Grundlage 
für die Erarbeitung der Überbauungsordnung «Stygräbe Süd». Das Richtpro-
jekt wird in den Überbauungsvorschriften als Anhang verankert, damit zu-
künftig die wesentlichen konzeptbestimmenden Elemente des Richtprojekts 
zur Beurteilung der Gestaltung der Gebäude und der Aussenräume beigezo-
gen werden können. 

2.1 Ortsbau 

Das Richtprojekt umfasst zwei Neubauten. Bei ihrer Formentwicklung wurde 
ein sensibler Umgang mit der Topografie (Hanglage) und die Realisierung ei-
nes typologischen Übergangs zwischen den benachbarten Bebauungen und 
dem Wald angestrebt. Das Ergebnis der Formentwicklung führte zu zwei ge-
knickten zueinanderstehenden Baukörpern, die versetzt dem Geländever-
lauf folgen. Ihre Körnigkeit lehnt sich an die Bebauung von «Stygräbe Nord» 
an. Der Westkörper korrespondiert zur Nachbarbebauung im Norden und 
fliesst mit den anderen Körpern entlang dem Gelände. Die Gebäude sind so 
versetzt, dass eine möglichst gute Belichtung der Innenräume gewährleistet 
wird. 

Politische Organe 

Projektgruppe 

Grundzüge der  
Überbauung 

Allgemeine Merkmale 
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Abbildung 5 Städtebauliche Integration der Baukörper in das bebaute Umfeld. 

 

Abbildung 6 Integration der Baute in den Hang. 

2.2 Architektur 

Die Materialisierung der Fassadengestaltung der benachbarten Bebauung 
lässt keine dominierende Farbgebung erkennen, sie variiert von Holzfach-
werk, bis gestrichene Holzfassaden, Putz und Sichtbeton. Eine selbstver-
ständliche Ableitung der Materialisierung der Fassaden aufgrund der be-
nachbarten Bebauung kann daher nicht erfolgen. Da das Grundstück im 
Übergang vom Wald zum Siedlungsgebiet liegt, ist hier eine natürliche und 
zurückhaltende Holzfassade passend. Die Holzfassade fügt sich harmonisch 
in die bestehende Vegetation ein und unterstreicht die Wirkung der Hecke 
am südlichen Grundstückrand, welche sich wie eine Waldzunge ins Sied-
lungsgebiet erstreckt.  

Materialisierung  
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Abbildung 7 Süd-Fassadenkonzept. 

Die Grundrisse der zwei Sechs-Familienhäuser sind folgerichtig aus der To-
pografie des Hangs konzipiert. Die Treppenkerne, Nasszellen und Neben-
räume sind an der Nordseite der Baukörper angeordnet. Die Aufenthalts-
räume sind an den Ost-Süd-West-Flanken gelegen, so dass diese von der na-
türlichen Belichtung und Aussicht profitieren können. Die Loggien sind räum-
lich voneinander getrennt, gut belichtet und seitlich geschützt, so dass die 
Privatsphäre gewährleistet ist. Das Projekt weist mit ca. 2’350m2 GFZo eine 
gute Ausnutzung aus, ohne zu dicht zu wirken und überschreitet die maxi-
male Geschossfläche oberirdisch der ZPP 3 «Stygräbe Süd» nicht.  

2.3 Aussenraumgestaltung 

Der Waldrand mit den Bäumen der Villengrundstücke und die nun schon 
kräftig entwickelte Hecke bilden eine gestalterisch und ökologisch interes-
sante räumliche Kammerbildung. Nebst der Waldrandthematik prägt der 
steile Hang den Raum. Damit eine gute Einbindung und Gliederung der Neu-
bauten gelingen, werden die Gebäude entsprechend der vorherrschenden 
Topografie, dem Verlauf der Höhenkurve folgend, sorgfältig in den Hang ge-
setzt und das Gelände wird nicht terrassiert. Der Hang wird dadurch in sei-
nem Verlauf möglichst erhalten. Geschwungene Waldbuchten bilden mit den 
Gebäuden spannungsvolle Aussenräume. Eine natürliche Waldsaumbildung 
mit Krautsaum und Sträuchern, welche in grössere und mächtigere Wald-
bäume übergehen, lassen einen natürlichen und attraktiven Aussenraum 
entstehen. Die Aussenraumgestaltung ergibt und entwickelt sich aus den 
Themen und Elementen der vorhandenen, historisch gewachsenen Land-
schaft. 

Der Erhalt sowie die Pflege der Hecke nach ökologischen Grundsätzen ist in 
den ZPP-Bestimmungen der «Stygräbe Süd» in Art. 57 des Baureglements 
festgehalten. 

Das Richtprojekt tangiert die geschützten Hecken einerseits durch einen 
temporären Eingriff während der Bauphase und andererseits werden die Ge-
bäude den Heckenabstand von 6 m nicht überall einhalten. Im Rahmen der 
Erarbeitung der Überbauungsordnung werden die tangierten Flächen sowie 
die zu leistenden Ersatzmassnahmen bestimmt und auf der Parzelle 

Wohnungstypologie 

Natürlicher und attrakti-
ver Aussenraum 

Schützenswerte Hecke 
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ausgewiesen sowie mit der kantonalen Behörde abgesprochen. Geplant ist, 
den Eingriff in die geschützte Hecke mit einem artenreichen Mosaik aus öko-
logisch wertvollen Flächen zu kompensieren (bspw. einheimische Hecken-
pflanzungen, Natursteinmauern, Magerwiesen, heimische Stauden, Kraut-
säumen etc.). Ansonsten weist die Parzelle kaum oder keine besonderen Na-
turwerte auf. Durch die entsprechenden Aufwertungen und Ersatzmassnah-
men wird das Grundstück ökologisch aufgewertet. 

Da der Hang in seiner Natürlichkeit möglichst belassen werden sollte, wird 
auf eine Terrassierung für grossflächige Sitzflächen verzichtet und es wer-
den stattdessen zwei gemeinschaftliche Sitzplätze erstellt. Die runden ge-
meinschaftlichen Sitzplätze sind hälftig ins Gelände eingeschnitten und tal-
seitig aufgeschüttet. Einfache Natursteinmauern (ca.1.2 m Höhe) dienen der 
Geländeabstützung. Nebst den gemeinschaftlich nutzbaren Sitzplätzen bil-
det ein gemeinschaftlicher Aussenraum mit einem runden Pavillon den Auf-
takt zum Garten im Westen. Dieser gemeinschaftliche Aussenraum liegt auf 
dem Dach des Autounterstandes und darf bis zu 2 m über den Autounter-
stand hinausragen. Die Höhe des Pavillons wird ab dem fertigen Boden des 
Autounterstands gemessen und beträgt maximal 3.5 m. Der Schnitt in Abbil-
dung 8 illustriert die beschriebene Situation, wobei die graue Fläche den po-
tenziellen Raum, in welchem ein Pavillon erstellt werden darf, aufzeigt. Im 
Bereich des Autounterstandes ergeben sich daher überlagernde Nutzungen 
auf verschiedenen Ebenen. 

 

Abbildung 8 Schnitt Höhe Autounterstand und Pavillon. 

Sitzplätze und Aussen-
raum mit Pavillon 
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Das Spielen wird durch einfache Kletter-, Balancier-, Rutsch- und Schau-
kelmöglichkeiten angedacht, welche aus Holzkonstruktionen (Rundhölzer) 
gebaut werden. Durch eine Begrenzung der Anzahl Familienwohnungen wird 
auf die Erstellung einer grösseren Spielfläche verzichtet. 

Die Neubauten werden auf den nicht bestockten Freiflächen von Wiesen 
und/oder Hochstaudenfluren umgeben. Südlich der Neubauten oberhalb der 
bestehenden Hecke werden einheimische, standortgerechte mittelkronige 
Bäume gepflanzt. 

 

Abbildung 9 Projektplan Aussenraumgestaltung 

2.4 Verkehr und Erschliessung 

Die Erschliessung erfolgt gebündelt ab der Strasse «Am Gässli». Die interne 
Erschliessung erfolgt diskret innerhalb der Einstellhalle im Untergeschoss 
des Gebäudes. Das Untergeschoss verschwindet im Hang, dadurch bleibt 
die Umgebung um die Gebäude unverändert.  

Die Treppenkerne und Nebenräume sind an der Nordseite angeordnet und 
an einem Fussweg angereiht, der die Passanten von «Stygräbe Süd» bis 
«Stygräbe Nord» zu den beiden Häusern führt. Die gewählte Erschliessung 
berücksichtigt den natürlichen Geländeverlauf und die Kontinuität des 
Hangs ist gewährleistet. Die Wegverbindungen sind gepflastert und werden 
von Bäumen und Büschen begleitet. Ein einfacher Mergelweg verbindet die 
Neubauten mit den gemeinschaftlichen Sitzplätzen. Die barrierenfreie Er-
schliessung erfolgt über Lifte ab dem Niveau der Einstellhalle. 

  

Spielmöglichkeiten 

Grünräume 

Erschliessung MIV 

Wegverbindungen  
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3. Planungsmassnahmen 

3.1 Stellung zur Grundordnung 

Das Richtprojekt basiert auf den ZPP-Vorschriften, welche im Baureglement 
Art. 57 aufgeführt werden. Die ZPP-Vorschriften definieren den Zweck sowie 
die Art und das Mass der Nutzung. Weiter wird der Lärmschutz reglementiert 
und Grundsätze für die Überbauungsordnung festgehalten. 
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Abbildung 10 Auszug aus dem Baureglement der Gemeinde Safnern 

3.2 Allgemeines zur Überbauungsordnung 

Für den Planungsperimeter (ZPP 3 «Stygräbe Süd») soll eine Überbauungs-
ordnung (UeO) nach Art. 93 ff. des kantonalen Baugesetzes erlassen wer-
den. Im Rahmen der UeO «Stygräbe Süd» werden konkrete grundeigentümer-
verbindliche Bestimmungen zu Nutzung und Bebauung, Gestaltung und Aus-
senraum sowie Erschliessung erlassen.  

Die Überbauungsordnung beinhaltet den Überbauungsplan im Massstab 
1:500 mit den raumwirksamen Festlegungen sowie die Überbauungsvor-
schriften mit den dazugehörigen Bestimmungen. Die Inhalte der Überbau-
ungsordnung «Stygräbe Süd» basieren einerseits auf den Bestimmungen der 
Zone mit Planungspflicht ZPP 3 «Stygräbe Süd» (vgl. Kap. 3.1), andererseits 
auf dem Richtprojekt gemäss Kapitel 2. 

3.3 Erläuterungen zu Plan und Vorschriften 

Nachfolgend werden konzeptbestimmende, ausgewählte Aspekte der Über-
bauungsordnung «Stygräbe Süd» erläutert. Der Aufbau ist am Inhalt der 
Überbauungsvorschriften (UeV) angelehnt. 

Mit dem Zweckartikel wird aufgezeigt, was die Überbauungsordnung «Styg-
räbe Süd» grundsätzlich bezweckt. Sie leitet sich ab von den Bestimmungen 
gemäss der Zone mit Planungspflicht Nr. 3 «Stygräbe Süd» und konkretisiert 
dabei die planungsrechtlichen Voraussetzungen. 

Die Nutzungsart richtet sich nach den Bestimmungen der ZPP Nr. 3 «Styg-
räbe Süd». Die Überbauung entspricht nicht einer Wohnsiedlung im Sinne 
von Art. 43 Abs. 4 BauV. Die Anzahl der Familienwohnungen wird daher auf 
maximal 20 beschränkt. Die Maximale Höhenkote inkl. Energiegewinnungs-
anlagen ist in der ZPP abschliessend festgelegt. Für technisch bedingte 
Dachaufbauten (Kamine, Lüftungsrohre etc.) wird ein Höhenmass bestimmt.  

Während dem Workshopverfahren wurde die Setzung der Bauten und die 
Eingliederung in den Hang intensiv bearbeitet und die resultierende Lage 
der Baubereiche gemäss Richtprojekt städtebaulich als folgerichtig erachtet. 
Aus diesem Grund wurden die Baubereiche eng gefasst, so dass beim west-
lichen Baubereich zweiseitig (Norden und Osten) und beim östlichen Baube-
reich dreiseitig (Westen, Norden und Osten) je ein Spielraum von 0,5 m für 
projektseitige Optimierungen gewährt wird. Die Gestaltungsbaulinien 

Erlass UeO nach  
Art. 93 ff. BauG 

Aufbau der Überbau-
ungsordnung 

Zweck 

Art und Mass 
der Nutzung 

Baubereiche und 
Baulinien 
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(Baulinie mit Anbaupflicht) stellen sicher, dass sich die Gebäude gut in den 
Hang einfügen und eine klare Gebäudekante sicherstellen.  

Unterirdische Bauten und Untergeschosse sind inner- und ausserhalb der 
Baubereiche zulässig. Sie müssen aber einen Bauabstand zu den äussers-
ten Stöcken der Hecke von mind. 6.0 m und einen Grenzabstand von mind. 
1.0 m einzuhalten. Vorbehalten bleibt das Näherbaurecht oder der Grenzan-
bau bei nachbarschaftlicher Zustimmung. 

Im Baubereich Autounterstand sind überlagernde Nutzungen auf verschiede-
nen Ebenen angedacht. Neben der überdachten Parkierung sind auf dem 
Dachflächenbereich des Autounterstands Bauten und Nutzungen gemäss 
Art. 15 (Grünflächen), Art. 16 (gemeinschaftlicher Aussenraum) und Art. 23 
(querende Fusswege) der UeV zulässig. 

Die Überbauung soll eine gute städtebauliche Gesamtwirkung erreichen. Mit 
dem Richtprojekt wird gemäss dem Workshopverfahren eine hohe städte-
bauliche und architektonische Qualität erreicht. Das Richtprojekt ist nur in 
Bezug auf die Gesamtwirkung, die städtebauliche Konzeption, die Konzep-
tion der volumetrischen Abstufung und die Einbettung in die Hanglage mass-
gebend. Ansonsten ist es orientierend. Das Richtprojekt wird im Anhang der 
Überbauungsordnung verankert. Mit den weiteren Bestimmungen zur Fassa-
dengestaltung, zur Dachform sowie den Loggien wird die beabsichtigte Ein-
gliederung der Bauten in die bestehende Bebauung sowie in den Hang als 
auch der Umgang mit der Waldrandthematik aufgegriffen und sichergestellt. 
Der allgemein gehaltene Gestaltungsgrundsatz bzgl. Dachform der Gebäude 
gemäss Art. 57 Abs. 7 Baureglement bezieht sich im engeren Sinne auf 
Hauptgebäude. Gemäss Richtprojekt haben die (Haupt-)Gebäude Flachdä-
cher und integrieren sich somit in die Dachlandschaft der Umgebung. Für die 
gedeckte Veloabstellanlage oder die allfällige Pergola (zusammengefasst 
Kleinbauten) sollen jedoch Flachdächer und auch flach geneigte Dächer bis 
max. 5° Neigung möglich sein. Flach geneigte Dächer bis 5° Neigung wer-
den als Flachdächer subsummiert. 

Die Vorgaben zur Umgebungs- und Aussenraumgestaltung sind mit den Qua-
litäten des Richtprojekts gemäss Anhang 2 der UeO abgestimmt. Das orien-
tierende Richtprojekt in Anhang 2 dient der Veranschaulichung der Aussen-
raumgestaltung und der gewünschten gestalterischen Qualität der Aussen-
räume. Für die Überbauung werden pro jeweiligen Aussenraum spezifische 
Merkmale festgelegt, um die Nutzungs-, Aufenthalts- und Gestaltungsquali-
tät zu gewährleisten. Die Grünfläche soll, sofern sie nicht für Fusswegverbin-
dungen und die Gebäudeerschliessung genutzt wird, extensiv begrünt wer-
den und in bestimmten Bereichen für Heckenersatzmassnahmen dienen. 
Auf der Grünfläche sind Einzelbäume sowie entlang von Fusswegen Spiel- 
und Balancierelemente für Kinder anzulegen. Der gemeinschaftliche Aus-
senraum und der gemeinschaftliche Sitzplatz dienen als gemeinschaftliche 
Aufenthaltsbereiche, wobei im gemeinschaftlichen Aussenraum zum Schutz 
von Witterungseinflüssen eine Pergola (vgl. Kapitel 2.3) zulässig ist. 

 

Baugestaltung 

Umgebung und 
Aussenraum 
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Aufgrund des Eingriffs in die Heckenfläche, werden im entsprechenden Be-
reich verschiedenste Heckenersatzmassnahmen (Neupflanzungen von He-
cken und Gehölzgruppen mit einheimischen Baum- und Straucharten, 
Neupflanzungen von einheimischen dornenreichen Wildhecken, Neupflan-
zungen von mind. 6 Solitärgehölzen, Anlegen von Krautsäumen mit heimi-
schen Stauden, Anlegen von Magerrasen, Anlegen von Natursteinmauern 
mit begrünten Ansichtsflächen und das Anlegen von Kleinstrukturen (z.B. 
Ast- oder Steinhaufen)) vorgesehen. Die betroffene Heckenfläche muss in-
nerhalb der Überbauungsordnung bzw. des Bereichs Heckenersatzmassnah-
men in der Regel mit dem Faktor 1 der effektiv beanspruchten Fläche kom-
pensiert werden. Heckenflächen die nicht 1:1 ersetzt werden können, müs-
sen mit geeigneten, ökologischen Ersatzmassnahmen ausgeglichen werden. 
Die Thematik der Ersatzmassnahmen wird im Rahmen des Antrages auf eine 
Ausnahmebewilligung für technische Eingriffe in die Hecke abgehandelt. Im 
Überbauungsplan wird der Bereich für die Heckenersatzmassnahmen eigen-
tümerverbindlich festgelegt und vermasst. Die bestehende Bestockungslinie, 
der Krautsaum, die Baumheckenfläche und der Bauabstand zu den Baum-
hecken werden hinweisend dargestellt. 

Die Erschliessungsflächen sind durch ihre verkehrstechnischen Anforderun-
gen geprägt. Die Erschliessung der Überbauung erfolgt gebündelt ab der 
Strasse «Am Gässli». Alle Parkfelder für die Bewohnenden werden unterir-
disch angeordnet, damit der Aussenraum möglichst von parkierten Autos 
freigehalten wird. Einzig einige überdachte oberirdische Parkfelder für Besu-
cher und Kunden werden bereitgestellt. Oberirdische überdachte Veloab-
stellplätze sind im dafür vorgesehenen Bereich zu erstellen. Für den Fuss-
verkehr ermöglicht eine durchgehende öffentliche Verbindung zwischen dem 
Gässli (Einmündung Haldenweg) und dem Anschlusspunkt gemäss der Über-
bauungsordnung Stygräbe Nord eine attraktive öffentliche Fusswegverbin-
dung. 

Die Wald-Baulinie beträgt für Bauten, Kleinbauten und Anlagen 15.0 m und 
ist im Überbauungsplan eingetragen. Im Sektor A ist ein gemeinschaftlicher 
ungedeckter Sitzplatz (ohne Hochbauten) innerhalb der Wald-Baulinie zuläs-
sig, sofern ein minimaler Waldabstand von 10.0 m eingehalten wird. Spiel- 
und Balancierelemente für Kinder dürfen bis zu 5.0 m an den Waldrand er-
stellt werden. Die Wald-Baulinie wird analog der Wald-Baulinie gemäss UeO 
Stygräbe Nord mit 15.0 m zum Waldrand festgelegt. Zusammen mit der UeO 
Stygräbe Nord umfasst die vorliegende Planung ein grösseres zusammen-
hängendes Baugebiet. 

Aufgrund der Hanglage liegt der ZPP-Perimeter teilweise im blauen Gefah-
rengebiet. Die Bebauung trägt jedoch dazu bei, den Hang zu stabilisieren, 
weshalb keine weiteren Schutzmassnahmen ergriffen werden müssen, um 
Elementarschäden zu minimieren und Menschen, Tiere sowie erhebliche 
Sachwerte zu schützen. (vgl. Beilage Fachgutachten Naturgefahr Hangmu-
ren von SolGeo AG vom 28. August 2023). 

Bestehende Hecke und 
Heckenersatzmassnah-
men 

Erschliessung und Par-
kierung 

Weitere Bestimmungen 
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4. Planerlassverfahren 

Das Planerlassverfahren richtet sich nach Art. 58 ff. BauG. Die Überbau-
ungsordnung wird aufgrund der Vorgaben einer bestehenden Zone mit Pla-
nungspflicht (ZPP) erlassen. Die Mitwirkung wurde daher bereits im Rahmen 
der Festlegung der ZPP im Zonenplan und Baureglement gewährt. Aus die-
sem Grund ist keine weitere Mitwirkung erforderlich. Das Planerlassverfah-
ren beinhaltet somit die gesetzlich vorgeschriebenen Schritte der kantona-
len Vorprüfung, der öffentlichen Auflage, der Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat sowie der Genehmigung durch den Kanton.  

Die Baukommission hat das Planungsdossier an der Sitzung vom 7. Dezem-
ber 2023 beraten und zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Der Ge-
meinderat hat das Planungsdossier an der Sitzung vom 14. Dezember 2023 
beraten und zuhanden der kantonalen Vorprüfung verabschiedet. 

4.1 Kantonale Vorprüfung 

Mit dem Vorprüfungsbericht vom 15. Mai 2025 hat das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (AGR) zum Planungsdossier Stellung genommen. Der Vor-
prüfungsbericht nennt einzelne Genehmigungsvorbehalte sowie Empfehlun-
gen und Hinweise. Nach Sichtung des Vorprüfungsberichts wurde das Dos-
sier zusammen mit der Gemeinde und der Projektträgerschaft sowie den 
kantonalen Fachämtern bereinigt. Eine Zusammenfassung der Änderungen 
gegenüber der Vorprüfungsfassung vom 30. November 2023 ist im Anhang 
ersichtlich. 

Die Baukommission hat das bereinigte Planungsdossier an der Sitzung vom 
18. Februar 2026 beraten und zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. 
Der Gemeinderat hat das bereinigte Planungsdossier an der Sitzung vom 
3. März 2026 beraten und zuhanden der öffentlichen Auflage verabschie-
det. 

4.2 Öffentliche Auflage 

Ausstehend. 

4.3 Beschlussfassung 

Ausstehend. 

 
  

Verfahren nach 
Art. 58 ff. BauG 

Verabschiedung z. Hd. 
kantonale Vorprüfung 

Bereinigung aufgrund 
des Vorprüfungsbe-
richts 

Verabschiedung z. Hd. 
öffentliche Auflage 
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Anhang 

Bereinigung aufgrund Vorprüfung vom 15. Mai 2025 

 

 

Beilagen 

Schlussbericht zum Workshopverfahren, Gemeinde Safnern / Vitalis Ge-
neration AG, 25. September 2023 

Fachgutachten Naturgefahren: Hangmuren, SolGeo AG, Solothurn,  
28. August 2023 
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